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beitstage. Schwerbeschädigte und Verfolgte 
des Naziregimes erhalten 3 Arbeitstage zu
sätzlich Urlaub.

b) Arbeiter, die heiße oder gesundheitsschädliche 
oder schwere Arbeiten verrichten, erhalten 
einen Urlaub in Höhe vonl8 bis 24 Arbeitstagen.

c) Leitendes und technisches Personal mit ver
antwortlicher Tätigkeit erhält 18 bis 24 Arbeits
tage Urlaub.

d) Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren 
erhalten 21 Arbeitstage,

e) Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren 
18 Arbeitstage Urlaub.

§ 35
Die Verwaltungen in den Kurorten sind verpflich

tet, einen Teil der vorhandenen Ferien- und Er
holungsplätze dem Feriendienst des Freien Deut
schen Gewerkschaftsbundes und dem Zentralvor
stand der Sozialversicherung zur Verfügung zu 
stellen. Durchführungsbestimmungen erläßt das 
Ministerium des Innern im Einverständnis mit dem 
Ministerium für Arbeit und Gesundheitswesen und 
dem Bundesvorstand des Freien Deutschen Gewerk
schaftsbundes bis zum 31. Mai 1950.

§ 36
(1) Erholung ist vorbeugende Gesundheitsfürsorge.
(2) Neben den vom Freien Deutschen Gewerk

schaftsbund zum Ausbau des Feriendienstes bereit
gestellten Mitteln werden öffentliche Mittel zur Ver
fügung gestellt. Die Sozialversicherungsanstalten 
werden verpflichtet, einen jährlichen Beitrag zu 
leisten. Die Regierung der Deutschen Demokrati
schen Republik gibt aus Haushaltsmitteln jährlich 
dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund einen 
Zuschuß. Für das Jahr 1951 werden erstmalig 
10 Millionen DM vorgesehen.

§ 37
Den Arbeitern und Angestellten wird für Urlaubs

reisen, vorerst nach FDGB-Heimen, bis zu ЗЗѴзѴо 
Fahrpreisermäßigung gewährt. Durchführungsbe
stimmungen werden von dem Ministerium für Ver
kehr im Einvernehmen mit dem Ministerium der 
Finanzen und dem Bundesvorstand des Freien Deut
schen Gewerkschaftsbundes für das Jahr 1950 bis 
zum 15. Mai erlassen.

VIII.
Kündigungsrecht

§ 38
Zum Schutz der Werktätigen wird das Kündi- ' 

gungsrecht nach folgenden Grundsätzen vereinheit- : 
licht:

a) Das Recht zur Kündigung eines Arbeitsver- j 
tragsverhältnisses ist für alle Beteiligten gleich, j

b) Kündigung ohne gleichzeitige Angabe von 
Gründen ist unzulässig und'rechtsunwirksam.

c) Besonderer Kündigungsschutz steht den Mit
gliedern der Betriebsgewerkschaftsleitung, den 
Verfolgten des Naziregimes, den Schwerbe
schädigten und den werdenden und stillenden 
Müttern zu.

§ 39
Das Ministerium für Arbeit und Gesundheits

wesen legt dem Ministerrat bis zum 31. Juli 1950 
eine Verordnung über das Kündigungsrecht vor.

IX.
Arbeitsschutz

a) A r b e i t s z e i t  
§ 40

Die tägliche Arbeitszeit beträgt acht Stunden, die 
wöchentliche Arbeitszeit 48 Stunden, für Jugend
liche von 16 bis 18 Jahren 7V* Stunden täglich oder 
45 Stunden wöchentlich, für Jugendliche von 14 bis 
16 Jahren 7 Stunden täglich oder 42 Stunden wöchent
lich. Für gesundheitsschädliche Arbeiten kann im 
einzelnen Fall die Dauer der Arbeitszeit durch Be
schluß der Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik auf Vorschlag des entsprechenden Fach
ministeriums der Republik und der Länder auf 
weniger als 8 Stunden täglich festgesetzt werden. 
Die Wirtschaftspläne sind auf der Grundlage der 
48-Stunden-Woche berechnet. Der Produktionsab
lauf muß in jedem Betrieb so organisiert werden, 
daß er in der gesetzlichen Arbeitszeit bewältigt wer
den kann. Überschreitungen der 48-Stunden-Woche 
sind nur in Ausnahmefällen zulässig nach Zustim
mung der Betriebsgewerkschaftsleitung und nach 
Einholung der Genehmigung des zuständigen Ar
beitsamts. Für Überstunden wird ein Zuschlag, in 
der Regel 25%, gezahlt. Die Zustimmung wird er
teilt nach Richtlinien des Ministeriums für Arbeit 
und Gesundheitswesen.

b) S c h u t z  d e r  A r b e i t s k r a f t
§ 41

Für die technische Sicherheit in den Betrieben 
tragen die Werksleiter oder die Besitzer die Ver
antwortung.

§ 42
Die zuständigen Fachministerien errichten für 

Betriebe solcher Industriezweige, für die besondere 
Sicherheitsvorschriften bestehen, Sicherheitsinspek
tionen. Die Richtlinien der Fachministerien für die 
Sicherheitsinspektionen müssen mit dem Ministe
rium für Arbeit und Gesundheitswesen vereinbart 
werden

§ 43
Für die gewissenhafte Anwendung und Durch

führung der bestehenden Unfallverhütungs-, Ge- 
sundheits- und Arbeitsschutzvorschriften in den Be
trieben sind die Werksleiter oder die Besitzer ver- 
anwortlich.

§ 44
(1) Die Arbeitsschutzkommissionen (Arbeitsschutz

obleute) sind gewerkschaftliche Organe der Arbeiter 
und Angestellten und unmittelbarer Ausdruck ihres 
Mitbestimmungsrechtes im Betrieb bei der Organi
sierung des Arbeitsschutzes und der Betriebshygiene. 
Sie werden in ihrer Tätigkeit von den Arbeitsschutz
inspektoren unterstützt. Die Aufgaben und Befug-


